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Die CDH hat zusammen mit dem BGA eine Stellungnahme zum geplanten Wegfall der 
mündlichen Zollanmeldung in den Durchführungsvorschriften zum moderrnisierten 
Zollkodex abgegeben, die in Form eines offenen Briefes an die zuständigen Stellen ver-
sandt wurde. 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr 

wir bitten Sie eindringlich darum, sich im Interesse des deutschen Handels für die Beibehal-
tung der Möglichkeit zur Abgabe von mündlichen Zollanmeldungen in der Durchführungsver-
ordnung zum Modernisierten Zollkodex einzusetzen.  

Bislang räumen deutsche Zollbehörden Unternehmen, die in Drittstaaten exportieren, die 
Möglichkeit ein, für gewerblich auszuführende Waren im Wert von unter 1.000 Euro eine 
mündliche Zollanmeldung abzugeben. Diese Verfahrenserleichterung ergibt sich aus den 
Artikeln 225, 226 der Durchführungsverordnung zum Zollkodex. Auch in anderen EU-
Mitgliedstaaten wie beispielsweise Österreich, Belgien, Italien, Frankreich und Spanien wird 
den Unternehmen in ähnlicher Form die Möglichkeit geboten, ihre Im- und Exportsendungen 
mündlich anzumelden. 

Diese Verfahrenserleichterung wird in erster Linie von kleinen und mittleren Unternehmen 
genutzt. Ohne Berücksichtigung der Wertschwelle melden Großunternehmen häufig zwar 
alle Verkäufe an, jedoch nutzen auch Großunternehmen vermehrt die mündliche Zollanmel-
dung bei schwierig zu erfassenden Geschäftsvorgängen, die ohne Rechnung abgewickelt 
werden. Hierbei handelt es sich z.B. um Expresslieferungen von Ersatzteilen, Mustersen-
dungen, Dokumentenlieferungen, Retouren, Reparaturen ohne Berechnung und Ge-
schenksendungen.  
Mit der Anwendung des Modernisierten Zollkodex der EU, welche spätestens ab dem 24. 
Juni 2013 erfolgen muss, droht diese Verfahrenserleichterung zu entfallen. So ist die Erleich-
terung für gewerbliche Lieferungen im Entwurf zu den Modernisierten Zollkodex - Durchfüh-
rungsvorschriften Artikel 522-4-02 nicht mehr enthalten, obwohl der verabschiedete Moder-
nisierte Zollkodex dieser Verfahrenserleichterung nicht entgegensteht und die Zollbehörden 
eine mündliche Zollanmeldung gemäß Artikel 107 Abs. 2 des Modernisierten Zollkodex sogar 
explizit akzeptieren können. 
Speziell der deutsche Mittelstand ist von einem Wegfall der Verfahrenserleichterungen be-
rührt, da hierzulande fast 90 Prozent aller im Außenhandel tätigen Unternehmen von der 
Neuregelung bei Kleinsendungen in Drittstaaten erheblich betroffen wären. 

Eine bundesweite Umfrage der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart ergab be-
kanntlich, dass durchschnittlich 14 Prozent der Ein- und Ausfuhren in den Unternehmen mit 
einer mündlichen Anmeldung abgegeben werden. In Verbindung mit den Ergebnissen des 
Jahresberichts 2009 der “Customs Policy Group“ vom 04.05.2010, der für Deutschland 61 
Millionen schriftliche oder elektronische Ein- und Ausfuhrabfertigungen ausweist, ergibt sich 
eine geschätzte Zahl der mündlichen Anmeldungen allein in Deutschland von ca. 9 Millionen. 
Nach Schätzungen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages würde der Wegfall 
der Möglichkeit zur mündlichen Zollanmeldung für deutsche Unternehmen eine bürokrati-
sche Mehrbelastung von jährlich mindestens 100 Millionen Euro bedeuten. Ergänzend 
zu den Kosten für die Zollanmeldung sind weitere finanzielle Belastungen infolge von Zeit-
verzögerungen, Maschinenstillstand, Konventionalstrafen und ähnlichem zu befürchten. Die-
se entstehen zwangsläufig, wenn die für eine Zollanmeldung nötigen Daten nicht rechtzeitig 
verfügbar sind. 
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Das Vorhaben der EU-Kommission widerspricht daher auch den Zielen des “Small Business 
Act“.  

Vor diesem Hintergrund kann es nicht in Ihrem Interesse liegen, den deutschen Mittelstand 
mit zusätzlichen Bürokratiekosten zu belasten und damit eine Schmälerung der Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen und europäischen Wirtschaft zu riskieren.  

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung für die Beibehaltung der Möglichkeit zur Abgabe einer 
mündlichen Zollanmeldung und sind gerne bereit, unsere Position in einem Gespräch mit 
Ihnen zu diskutieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
RA Gerhard Handke           RA Eckhard Döpfer 
Hauptgeschäftführer           Mitglied der Hauptgeschäftsführung 
Stefan Wengler 
Geschäftsführer 


